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 Veröffentlicht am 30.11.1989

Norm

AktG §111 Abs2

Rechtssatz

Die Zahl der abgegebenen Stimmen braucht bei einstimmiger Annahme nicht angegeben zu werden. Auch

Stimmenthaltungen müssen in die Niederschrift nicht aufgenommen werden, auch nicht aus dem Grund eines

Stimmverbotes.
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